
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss des Bau- und Werksenates vom 10.03.2021 
 
 
Bebauungsplanverfahren Nr. 342 A für den Bereich zwischen Nürnberger Straße, Geisfelder Straße, 
Obere Schildstraße, Kapellenstraße, Hedwigstraße und Theresienstraße "Neubau Straßenunter-
führung und anschließende Kreisverkehre" Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan  
Teilweise Änderung der Baulinienpläne Nr. 242 A und 242 B sowie des Bebauungsplanes Nr. 242 F 
Sitzungsvorlage: VO/2021/4039-61 
 
 

 
1. Der Bau- und Werksenat nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.  
2. Der Bau- und Werksenat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 342 A für das im Plan des Stadtplanungsamtes vom 10.03.2021 abgegrenzte Gebiet. 

3. Der Bau- und Werksenat billigt das Bebauungsplan-Konzept Nr. 342 A vom 10.03.2021 mit Be-
gründung vom 10.03.2021. 

4. Der Bau- und Werksenat beauftragt die Verwaltung die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

5. Der Bau- und Werksenat beauftragt die Verwaltung die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zu unterrichten. 

 
 
 
 
 

Ausfertigungen: 

II. Herrn Oberbürgermeister: zur Kenntnis 

III. Ausfertigungen:  
 

Bamberg, den 30.08.2023 
 
 

 
 
Vorsitzender 
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